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Sitzungsvorlage 
LA/016/2018 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Ausschuss für Recht, Wirtschaft und 
Arbeit 

24.10.2018 öffentlich Gutachten 

Stadtrat 22.11.2018 öffentlich Beschluss-Auflage 
 

Betreff: 

Schaffung von Wohnraum für anerkannte Asylbewerber/-innen 
(Projekt „Übergangswohnen für Flüchtlinge") 
 
Anlagen: 

Entscheidungsvorlage 
Stadtratsbeschluss vom 26.07.2017 

Sachverhalt (kurz): 
 
Durch Stadtratsbeschluss vom 26.07.2017 wurde die Verwaltung ermächtigt, befristet bis zum 
31.12.2018, in Abweichung von den Richtlinien über den Verkehr mit Liegenschaften und deren 
Verwaltung (LVVR) ohne weitere Beschlussfassung des nach den LVVR zuständigen 
Entscheidungsgremiums für das Projekt "Übergangswohnen für Flüchtlinge" Mietverträge 
abzuschließen. Die Verwaltung berichtet im RWA fortlaufend darüber, welche Verträge auf 
dieser Grundlage abgeschlossen wurden.  
 
Der nachfolgende Bericht informiert über den bisherigen Projektfortschritt. 
 
Die Zahl der anerkannten Flüchtlinge in städtischen Gemeinschaftsunterkünften liegt zum 
Stand Oktober 2018 immer noch bei 3706 Personen. Damit zumindest Teile dieses 
Personenkreises mit Wohnraum ausgestattet werden kann, ist es aus Sicht der Verwaltung 
notwendig, das Programm "Übergangswohnen für Flüchtlinge" bis Ende des Jahres 2019 
fortzuführen. 
 
Deshalb wird vorgeschlagen, die Verwaltung weiterhin - zeitlich befristet bis zum 31.12.2019 - 
zu ermächtigen, unter Einhaltung der im Stadtratsbeschluss vom 26.07.2017 genannten 
Kriterien Anmietverträge abzuschließen. 
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1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 
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2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Die Wohnungsversorgung besonders benachteiligter Gruppen soll 

sichergestellt werden; das hat einen Fördereffekt für diese Gruppen. 

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

   SHA 
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Gutachtenvorschlag (RWA am 24.10.2018): 
 
Der Ausschuss für Recht, Wirtschaft und Arbeit begutachtet und empfiehlt dem Stadtrat zu 
beschließen: 
 
Die Verwaltung wird über den 31.12.2018 hinaus bis 31.12.2019 - in Abweichung von den 
Richtlinien über den Verkehr mit Liegenschaften und deren Verwaltung (LVVR) - ermächtigt, 
ohne weitere Beschlussfassung des nach den LVVR zuständigen Entscheidungsgremiums für 
das Projekt "Übergangswohnen für Flüchtlinge" unter strikter Einhaltung der folgenden 
Vorgaben Anmietverträge abzuschließen: 
 
- Die Miete muss sich in der vom Nürnberger Mietenspiegel in der jeweils gültigen Fassung 
  vorgegebenen Preisspanne bewegen; 
- die Übernahme von zusätzlichen Kosten (z.B. Zuschläge für Umbauten etc.) oder unüblichen 
  Nebenkosten ist nicht zulässig; 
- als Vertragslaufzeit dürfen maximal 10 Jahre vereinbart werden. 
 
 
Beschlussvorschlag (Stadtrat am 22.11.2018): 
 
Entsprechend dem Gutachten des Ausschusses für Recht, Wirtschaft und Arbeit vom 
24.10.2018 wird die Verwaltung weiterhin - zeitlich befristet bis zum 31.12.2019 - ermächtigt, 
unter Einhaltung der im Stadtratsbeschluss vom 26.07.2017 genannten Kriterien 
Anmietverträge abzuschließen. 
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